
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGB
 
 
 
§ 1 GELTUNG 
(1) Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten unsere nachstehenden „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ (AGB) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen 
einschließlich hierbei erbrachter Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines selbständigen 
Beratungsvertrages sind - im Geschäftsverkehr mit Nichtverbrauchern i. S. des § 310, I BGB. 
Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung. 
(2) Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen bzw. Gegenbestätigungen 
des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen, wird hiermit widersprochen 
oder bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch CIRCLOE 
INTERNATIONAL(CI). 
(3) Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die AGB auch dann 
Bestandteil des Vertrages, wenn CI im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung 
hingewiesen hat.  
§ 2 ANGEBOTE, AUFTRAGSERTEILUNG, AUFTRAGSANNAHME UND 
VERTRAGSABSCHLUSS  
(1) Angebote im Sinne dieser AGB sind alle Beschreibungen der Produkte und Dienstleistungen, 
die CI für Dritte in deren Auftrag herstellt bzw. ausführt und die in Form individueller schriftlicher 
Preis- und Leistungsbeschreibung an einen bestimmten Empfänger auf dessen Anfrage 
übermittelt werden. 
(2) Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers enthaltenen Angebote sind 
ebenso wie Offerten im Internet – soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - stets 
freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen. 
(3) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen ges. MwSt. und zuzüglich Fracht- und 
Transportkosten. 
(4) Vertragsgegenstand ist stets die Ware wie sie im Angebot durch CI beschrieben ist. Andere 
oder weitergehende Eigenschaften und Merkmale oder ein darüber hinausgehender 
Verwendungszweck gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von CI schriftlich bestätigt wurden. 
(5) Auftragsdaten als Angebotsgrundlage 
Die in individuellen Angeboten gemäß (1) genannten Preise und Bedingungen beziehen sich nur 
auf die dem Angebot zugrunde gelegten Auftragsdaten. 
(6) Kommunikation mit dem Kunden 
1. Der Auftraggeber hat spätestens bei der Erteilung des Auftrages eine Adresse für elektronische 
Post (E-Mail-Adresse) anzugeben, deren technische Funktionsfähigkeit er vom Zeitpunkt der 
Auftragserteilung bis zum endgültigen Abschluss des Auftrages gewährleistet.  
2. Mitteilungen CIS, die per E-Mail an die E-Mail-Adresse gemäß Absatz 1 erfolgen, gelten nach 
ihrer Absendung als beim Auftraggeber zugegangen. Für Übertragungsfehler steht CI nur ein, 
wenn deren Ursache in der eigenen Sphäre begründet ist. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis 
gestattet, dass eine an ihn abgesendete Mitteilung aus Gründen, die außerhalb seiner Sphäre 
liegen, bei ihm nicht eingegangen ist. 
(7) Aufträge im Sinne dieser AGB sind bindende Anträge des Auftraggebers für den Abschluss 
eines Vertrages im Sinne von § 145 BGB. Sie können schriftlich per Post, per Fax oder per E-Mail, 
mündlich oder fernmündlich ebenso wie durch Übermittlung der Auftragsdaten im Internet erteilt 
werden. 
(8) Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Auftrag bei CI eingegangen ist und 
angenommen wurde. Für die Annahme genügt die Absendung einer Auftragsbestätigung ebenso 
wie der Beginn der mit der Auftragsausführung verbundenen Arbeiten. Dann gilt die Rechnung als 
Auftragsbestätigung. 
(9) Weicht die CI - Auftragsbestätigung vom Auftrag in wesentlicher Hinsicht ab, so gilt sie als 
neues Angebot. In diesem Falle gilt die Genehmigung dieser Auftragsbestätigung durch gleich 
lautende Erklärung des Auftraggebers als Annahme des Angebots, somit als Vertragsschluss. 
(10) CI führt keine Aufträge aus, mit denen gegen Rechtsvorschriften verstoßen oder die Rechte 
eines Dritten verletzt werden und hat in diesen Fällen das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. 
Hierbei schuldet der Auftraggeber CI die vereinbarte Vergütung abzüglich ersparter 
Aufwendungen. 
(11) Eine termingerechte Lieferung bei Streckengeschäften von zu importierender Ware gilt unter 
dem Vorbehalt der termingerechten Lieferung unseres ausländischen Produzenten, es sei denn 
wir haben das Ausbleiben der termingerechten Lieferung zu vertreten. 
(12) Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt 
oder unverzüglich nach Auftragseingang bzw. termingemäß ausgeführt werden. Dann gilt die 
Rechnung als Auftragsbestätigung. 
(13) Werden CI nach Vertragsabschluß Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich 
früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf 
schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des 
Auftraggebers gefährdet wird, ist CI berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom 
Auftraggeber nach dessen Wahl Zug um Zug Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu 
verlangen und im Weigerungsfalle vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits 
erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden. 
§ 3 DRUCKMUSTER, DRUCKFREIGABE, AUFTRAGSAUSFÜHRUNG 
(1) CI ist nicht verpflichtet, unverlangt eingereichte Ausdrucke der Druckdaten zur Kenntnis zu 
nehmen oder aufzubewahren. Das Gleiche gilt für andere Muster, z.B. Falz- oder 
Verarbeitungsmuster, Farbmuster, Druckerzeugnisse früherer Aufträge – egal ob diese bei CI oder 
bei anderen Druckereien hergestellt wurden. 
(2) Der Auftraggeber kann von CI gegen besondere Vergütung einen Maschinenandruck oder ein 
Muster verlangen. Der Maschinenandruck wird auf dem im Auftrag vereinbarten Bedruckstoff 
hergestellt und ist in den Grenzen des jeweils aktuellen Standes der Drucktechnik farbverbindliche 
Vorlage für das spätere Druckergebnis. 
(3) Die Druck- und Fertigungsfreigabe (Imprimatur) gilt bereits mit der Übersendung der 
Druckdaten als erteilt. Maßgeblich für die Pflichten CIS im anschließenden Fertigungsprozess ist 
der Zustand der Druckdaten zum Zeitpunkt ihres Zugangs bei CI, es sei denn, dass ein 
Maschinenandruck erstellt wird. 
(4) Zulieferungen aller Art durch den Auftraggeber oder durch einen von ihm eingeschalteten 
Dritten - dies gilt auch für Datenträger und übertragene Daten - unterliegen keiner Prüfungspflicht 
seitens CI. 
(5) CI ist berechtigt, die Druckdaten des Auftraggebers automatisch weiterzuverarbeiten, ohne 
dass eine Ansicht der Daten nach Ausgabe auf einem PC-Ausgabegerät (Bildschirm, Drucker) 
erfolgt. Jedoch hat der Kunde das Recht, seine Daten gegen besondere Vergütung von CI 
ansehen und auf bestimmte Fehler, außer Textinhalte und Orthografie, überprüfen zu lassen 
(Datencheck). 
(6) Ist CI mit der Erstellung eines Maschinenandrucks beauftragt, so gilt die Imprimatur als erteilt, 
wenn der Auftraggeber ihr nach Erstellung des Maschinenandrucks nicht unverzüglich 
widerspricht. 

 
 
 
 
(7) Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Imprimatur auf den Auftraggeber über, soweit es sich 
nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Imprimatur anschließenden Fertigungsvorgang 
entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen 
Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 
(8) Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie (z.B. keine 
Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur 
Herstellung des geschuldeten Endproduktes erstellt werden), sofern nicht schriftlich eine 
abweichende Vereinbarung getroffen wurde. 
§ 4 BESONDERE VERGÜTUNGEN 
(1) Nach Auftragsannahme durch CI veranlasste Änderungen werden einschließlich des etwaigen 
dadurch verursachten Maschinenstillstands berechnet. Als nachträgliche Änderungen gelten auch 
Wiederholungen von Probeandrucken, die vom Auftraggeber wegen geringfügiger Abweichung 
von der Vorlage verlangt werden, ebenso wie jedwede Änderung der kaufmännischen 
Auftragsdaten, insbesondere des Rechnungsempfängers, der Lieferanschrift, der Versandart oder 
des Zahlungsweges. Zusätzlich zur regelmäßigen Vergütung wird in diesen Fällen eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 7,85 Euro je Änderung berechnet. 
(2) Vom Auftraggeber veranlasste Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Andrucke, Korrekturabzüge, und 
ähnliche Vorarbeiten ebenso wie die Prüfung, Änderung oder Übertragung bereitgestellter 
Druckdaten werden entsprechend der bei CI gültigen Konditionen berechnet, auch wenn kein 
Druckauftrag erteilt wird. 
(3) Vorarbeiten ohne Veranlassung des Auftraggebers  
1. CI ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, notwendige Vorarbeiten, insbesondere Arbeiten an 
den Druckdaten, ohne Rücksprache mit dem Auftraggeber selbständig auszuführen, wenn dies in 
dessen wirtschaftlichem Interesse liegt oder der Einhaltung des Fertigstellungstermins des 
Auftrages dient. Solche Arbeiten werden nach ihrem jeweiligen zeitlichen Aufwand berechnet. 
2. Überschreiten die Kosten der gemäß Absatz 1 zusätzlich berechneten Arbeiten zehn v.H. der 
vereinbarten Vergütung nicht, gilt die Zustimmung des Auftraggebers zur Übernahme dieser 
Mehrkosten auch ohne Absprache mit ihm als erteilt. 
3. Für die Übernahme von Mehrkosten, die dem Auftraggeber durch die Ausführung von 
Vorarbeiten gemäß Absatz 1 entstehen und die zehn v.H. der vereinbarten Vergütung für den 
Auftrag übersteigen, ist seine Zustimmung erforderlich. 
(4) Vergütung bei Vertragsrücktritt 
1. Kommt es zum Vertragsrücktritt durch CI aus wichtigem Grunde oder tritt der Auftraggeber vom 
Vertrag zurück, ohne dass ein wichtiger Grund ihn hierzu berechtigt, so steht CI die vereinbarte 
Vergütung für den Auftrag abzüglich ersparter Aufwendungen zu. Der Nachweis eines geringeren 
Schadens bleibt dem Auftraggeber unbenommen. 
2. Als wichtiger Grund im Sinne des Absatzes 1 gilt insbesondere, wenn der Auftraggeber die 
Druckdaten nicht rechtzeitig bereitstellt und dies auch nach Mahnung unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist durch CI nicht tut. 
3. Als wichtiger Grund im Sinne des Absatzes 1 gilt auch, wenn der Auftraggeber die geschuldete 
Vorauszahlung (Vorkasse) nicht rechtzeitig leistet und dies auch nach Mahnung unter Setzung 
einer angemessenen Nachfrist durch CI nicht tut. 
(5) Versandkosten 
Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten sind CI zu ersetzen bzw. zu 
vergüten. 
§ 5 GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE / URHEBERRECHTE 
(1) An kreativen Leistungen, die von CI erbracht wurden, insbesondere an von CI entwickelten 
grafischen Entwürfen, Bild- und Textmarken, Layouts etc., behält CI alle Rechte. Der Auftraggeber 
bezahlt mit dem Entgelt für diese Arbeiten nur die erbrachte Arbeitsleistung selbst, nicht jedoch die 
Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere nicht das Recht der weiteren Vervielfältigung. 
(2) Das Copyright kann dem Auftraggeber oder einem Dritten gegen Entgelt übertragen werden, 
wenn dies schriftlich vereinbart wird. Die Rechte gehen in diesem Falle erst mit der Bezahlung des 
vereinbarten Entgelts in das Eigentum des Auftraggebers bzw. des Dritten über. 
§ 6 DATENSICHERHEIT, DATENSICHERUNG, DATENSCHUTZ 
(1) Bei Datenübertragungen hat der Auftraggeber jeweils dem neuesten technischen Stand 
entsprechende Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. 
(2) Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. CI ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
Kopien der Druckdaten anzufertigen. 
(3) Die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten werden 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet. 
§ 7 EINGEBRACHTE SACHEN / ARCHIVIERUNG 
(1) Auf Verlangen von CI eingebrachte oder übersandte Sachen, insbesondere Vorlagen, Daten 
und Datenträger, werden im Rahmen der Auftragsanbahnung ebenso wie zur 
Auftragsdurchführung mit der gebotenen Sorgfalt behandelt und bis zum Zeitpunkt der 
Fertigstellung (Auftragsabschluss) verwahrt und sodann vernichtet, sofern nicht bei 
Auftragserteilung schriftlich zur Rücksendung oder Archivierung aufgefordert wurde. 
(2) Die Sendung/Rücksendung von Daten oder anderen Auftragsunterlagen an den Auftraggeber 
oder einen Dritten wird für jeden Druckauftrag mit der in der Preisliste veröffentlichten Pauschale 
zuzüglich der von CI nach Wahl des Auftraggebers verauslagten Entgelte für Fracht- und 
Kurierkosten berechnet. 
§ 8 LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG UND VERZUG 
(1) Soll die Ware ausgeliefert oder vom Auftraggeber eingebrachte Gegenstände in dessen 
Auftrag zurückgesandt werden, geht die Gefahr auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung 
an die den Transport durchführende Person übergeben worden ist. 
(2) Der Auftraggeber hat das Recht den Frachtführer zu bestimmen. Macht der Auftraggeber 
davon keinen Gebrauch, so beauftragt CI unter Beachtung der gebotenen Sorgfalt auf eigene 
Rechnung, jedoch im Namen und auf Gefahr des Auftraggebers, dritte Unternehmen (Frachtführer) 
mit dem Versand. Für deren Tätigkeit ist jegliche Haftung durch CI ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für die mit dem Auftraggeber vereinbarten Auslieferungstermine, es sei denn CI hat 
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten. 
(3) Eine Lieferung frei Haus bedarf der schriftlichen Vereinbarung. In diesem Falle bestimmt CI 
den Frachtführer. 
(4) Versicherung des Frachtführers 
1. Für den Versand gelten die jeweiligen Speditionsbedingungen des Frachtführers. Das 
Versandgut ist dabei unabhängig von seinem tatsächlichen Wert nur in üblichem Umfang zu dem 
jeweils geringsten versicherbaren Wert versichert. 
2. Zusätzliche Versicherungen und höhere Versicherungssummen werden durch CI nur auf 
schriftlichen Wunsch des Auftraggebers abgeschlossen. Die Kosten gehen zu dessen Lasten. 
(5) Abtretung der Ansprüche gegen den Frachtführer 
Etwaige Regressansprüche gegen das mit Auslieferung bzw. Versand beauftragte Unternehmen, 



egal aus welchem Grunde, tritt der Auftraggeber hierdurch vorsorglich an CI ab. CI nimmt die 
Abtretung hierdurch an und wird diese Ansprüche nach bestem Wissen und Gewissen mit 
geschäftsüblicher Sorgfalt verfolgen und dem Auftraggeber im Falle der Verwirklichung solcher 
Ansprüche die jeweils eingebrachten Beträge gutschreiben. 
(6) Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.  
(7) Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei Eintritt 
höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen 
Hindernissen, die CI nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, 
behördliche Anordnungen, Nichterteilung von Aus-, Ein- oder Durchfuhrgenehmigungen, nationale 
Maßnahmen zur Beschränkung des Handelsverkehrs, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung 
oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des 
verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei 
den Lieferanten des Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten.  
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt CI dem Auftraggeber baldmöglichst mit. Der 
Auftraggeber kann von CI die Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb 
angemessener Frist liefern will. Erklärt sich CI nicht unverzüglich, kann der Auftraggeber 
zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.  
Die vorstehenden Regelungen gelten für den Auftraggeber entsprechend, falls die vorgenannten 
Hindernisse beim Auftraggeber eintreten. 
(8) Die im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung genannten Termine für die 
Auftragsfertigstellung entsprechen dem jeweiligen Planungsstand. Sie sind als voraussichtliche 
Fertigstellungstermine unverbindlich.  
(9) Bei Nichteinhaltung des voraussichtlichen Fertigstellungstermins ist CI eine angemessene Frist 
zur Leistung oder Nacherfüllung zu setzen. Diese Frist endet frühestens mit dem dritten Werktag 
nach Ablauf des ursprünglich geplanten Fertigstellungstermins. Geht die Weiterverarbeitung oder 
-veredelung der Ware über bloßes Schneiden und Falzen hinaus, so sind mindestens drei weitere 
Werktage hinzuzurechnen. 
(10) CI haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner 
Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat CI nicht einzutreten, da diese 
nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. CI ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen 
seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Auftraggeber abzutreten.  
(11) Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Auftraggeber verpflichtet, auf Verlangen CIs, 
innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen 
der Verzögerung vom Vertrage zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt. 
§ 9 ANNAHME UND RECHNUNGSLEGUNG 
(1) Die Rechnungslegung erfolgt unter dem Vorbehalt etwaigen Irrtums. CI kann ggf. eine neue 
berichtigte Rechnung erteilen. 
(2) Annahmeverzug 
1. Für die Dauer des Annahmeverzugs des Auftraggebers oder des von ihm benannten 
Empfängers der Lieferung ist CI berechtigt, die Liefergegenstände auf Gefahr und Kosten des 
Auftraggebers einzulagern. 
2. CI kann sich hierzu auch eines Lagerhalters bedienen. Die dadurch anfallenden Lagerkosten 
sowie die durch Annahmeverweigerung bei Auslieferung ggf. entstehenden zusätzlichen 
Transportkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers und sind CI zu erstatten. 
3. Verweigert der Auftraggeber die Annahme der Leistung ganz oder teilweise oder kommt der 
Auftrag aus einem vom Auftraggeber zu vertretenden Grunde nicht zur Durchführung, so kann CI 
unbeschadet des Anspruchs auf Bezahlung der für den Auftrag bereits entstandene 
Aufwendungen und Kosten für die Beseitigung bereits hergestellter Materialien / Einrichtungen 
Schadenersatz in Höhe von 10 v.H. des Auftragswertes oder des entsprechenden Teils verlangen. 
Der Nachweis eines geringeren Schadens bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Der wahlweise 
Anspruch CIs auf Erfüllung bleibt unberührt. 
§ 10 ZAHLUNG, ZAHLUNGSVERZUG UND INKASSO  
(1) Im Auftragsfalle wird, wenn nicht anders vereinbart, von CI eine Rechnung in Höhe von 30% 
des vereinbarten Kaufpreises als Anzahlung erstellt. CI kann bei allen Aufträgen, Vorauszahlung 
oder Sicherstellung durch Bankbürgschaft verlangen. 
(2) Wenn nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware ohne Abzug sofort fällig. 
Eine etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung und sonstige 
Versandkosten. 
(3) Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft 
(Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt. 
(4) Zahlungsanspruch nach Auftragsannahme 
1. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer nach Vertragsschluss eingetretenen oder 
bekannt gewordenen wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des 
Auftraggebers gefährdet, so kann CI auch nachträglich Vorauszahlung verlangen, noch nicht 
ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die weitere Arbeit einstellen. 
2. Die Rechte gemäß Absatz 1 stehen CI auch zu, wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung 
anderer Rechnungen an CI in Verzug befindet. 
(5) Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu zahlen. 
Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
(6) Zahlt der Auftraggeber binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt und Lieferung bzw. 
Bereitstellung der Ware zur Abholung den Preis / die Vergütung nicht, kommt er auch ohne 
Mahnung in Verzug. 
(7) Schecks, Kreditkarten und Lastschriftenaufträge 
1. Schecks und Kreditkarten werden nur aufgrund besonderer schriftlicher Vereinbarung mit dem 
Auftraggeber zur Zahlung angenommen. Ihre Annahme erfolgt immer zahlungs-, nicht 
erfüllungshalber. Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug 
unter Rückgabe des Schecks oder Wechsels sofortige Barzahlung verlangen. 
2. Die mit der Scheck- bzw. Kreditkartenzahlung für CI verbundenen Fremdkosten trägt der 
Auftraggeber gesamtschuldnerisch mit dem Scheckaussteller, Kreditkarteninhaber oder 
Kontoinhaber. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass Schecks oder Lastschriften dem 
bezogenen Bankinstitut vorgelegt, von diesem aber nicht bezahlt werden. In diesem Falle sind die 
Fremdkosten sowie eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 29,45 Euro fällig, wobei CI der 
Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten bleibt. 
3. Die nachträgliche Sperre eines Schecks oder einer Kreditkarte gilt, wenn zuvor durch ihre 
Hingabe die Inbesitznahme der bestellten Waren und Leistungen bewirkt wurde, als 
schwerwiegender Vertragsverstoß und löst unabhängig von der Geltendmachung des oben 
genannten Schadens eine Konventionalstrafe in Höhe des Betrages aus, über den der Scheck 
bzw. die Kreditkartenlastschrift ausgestellt wurde. 
(8) Der Auftraggeber kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. 
(9) Soweit die Forderungen CIs überfällig sind und das kaufmännische Mahnverfahren zu keinem 
Erfolg geführt hat, ist CI bzw. der Abtretungsempfänger berechtigt, einen Inkassodienst mit der 

Geltendmachung der Forderung zu beauftragen. Die dafür anfallenden Kosten in üblicher Höhe 
sind vom Kunden / Auftraggeber CIs zu tragen. 
(10) Vorausgelegte Frachten sind, auch wenn frachtfreie Zusendung vereinbart ist, sofort 
skontofrei zu begleichen. 
(11) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden 
nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.  
(12) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist der 
Verkäufer nach vorheriger Mahnung berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des 
Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Der Verkäufer kann außerdem die 
Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. 
(13) Eine Zahlungsverweigerung oder -rückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den 
Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er 
ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der Verkäufer den 
Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  
Im übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen nur in einem 
angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe entscheidet im Streitfall ein von 
der lndustrie- und Handelskammer des Käufers benannter Sachverständiger. Dieser soll auch 
über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung nach billigem Ermessen entscheiden.  
(14) Eine Aufrechnung ist nur mit vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen möglich.  
§ 11 EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS  
(1) Papier, Holz, Rattan & Filz sind Naturprodukte; naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen 
und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, 
physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu 
berücksichtigen.  
(2) Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer 
Art gehört zu den Eigenschaften eines Naturproduktes und stellt keinerlei Reklamations- oder 
Haftungsgrund dar.  
(3) Gegebenenfalls hat der Käufer fachgerechten Rat einzuholen. 
§ 12 MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG  
(1) Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt:  
Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßheit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur 
übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Falle unverzüglich zu prüfen. Offensichtliche 
Mängel sind innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen.  
Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleiben die §§ 377, 378 HGB unberührt.  
Branchenübliche Abweichungen in Ausführung und Maßen bilden keinen Grund für 
Beanstandungen. 
(2) Gewährleistungsausschluss für Druckdaten 
1. CI druckt ausschließlich die vom Auftraggeber bereitgestellten Druckdaten unabhängig von 
deren Beschaffenheit und übernimmt daher keine Gewährleistung für Mängel, die auf der 
Beschaffenheit dieser Druckdaten beruhen. 
2. Eine Gewährleistung durch CI entfällt grundsätzlich für Druckdaten, die  
- im RGB-Farbraum erstellt sind und/oder 
- CMYK-Farbprofile beinhalten und/oder 
- eine zu geringe oder zu hohe Auflösung aufweisen und/oder 
- fehlende, defekte bzw. nicht eingebettete Schriften verwenden. 
(3) Gewährleistungsausschluss bei fehlendem Maschinenandruck 
Hat der Auftraggeber keinen von CI erstellten Maschinenandruck bestellt oder einem von CI 
erstellten Maschinenandruck nach Kenntnisnahme nicht ggf. unverzüglich widersprochen, so sind 
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, es sei denn sie beziehen sich auf Mängel, für die die 
Kenntnisnahme eines Maschinenandrucks ohne jede Bedeutung ist. 
(4) CI übernimmt die Gewährleistung für Mängel, die auf der Beschaffenheit der Druckdaten 
beruhen in all den Fällen, in denen diese Druckdaten im Rahmen des Auftrages von CI selbst 
erstellt wurden oder in denen CI selbst oder auf Wunsch des Auftraggebers dessen Druckdaten 
verändert hat oder in denen die mangelnde Eignung der vom Auftraggeber bereitgestellten 
Druckdaten offensichtlich ist. 
(5) Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel sind nur schriftlich und unverzüglich nach 
Empfang der Ware zulässig. Nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb der gesetzlichen 
Gewährleistungsfristen geltend zu machen. 
(6) Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 v.H. der bestellten Auflage gelten nicht als Mangel und 
können nicht beanstandet werden. Jede Vertragspartei kann die Berechnung der tatsächlich 
gelieferten Menge verlangen. 
(7) Abweichungen vom Vertrag, die für die Verwendbarkeit der Ware unwesentlich sind, ändern an 
der Vertragsgemäßheit der Ware nichts und können nicht beanstandet werden. 
(8) Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist. 
(9) Bei berechtigten Beanstandungen gewährt CI unter Ausschluss anderer Ansprüche 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist die vom Auftraggeber gewählte Art der Nacherfüllung nur 
mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich, so ist er auf die andere Art der Nacherfüllung 
beschränkt. 
(10) Voraussetzung für Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist die Rückgabe des reklamierten 
Teils der Waren an CI. Die Kosten der Rücklieferung trägt CI bis zur Höhe der dem Auftraggeber 
berechneten Kosten der Lieferung. 
(11) Für Nachbesserung oder Ersatzlieferung steht CI eine angemessene Frist zur Verfügung. 
(12) Im Falle nicht fristgerechter, unterlassener oder misslungener Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung ist der Auftraggeber berechtigt unter Ausschluss von Schadenersatz vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn er dies wenigstens einmal unter Fristsetzung schriftlich angedroht hat. 
(13) Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht 
geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der 
Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des 
Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte. 
(14) Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art 
des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung 
(Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen. 
(15) Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den 
Verkäufer möglichst unverzüglich zu informieren. 
(16) Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten beginnend mit der Lieferung der Ware. Dies 
gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) 479 
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt. 
(17) Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt § 13 (Allgemeine Haftungsbegrenzung). 
(18) Auskünfte im Sinne dieser AGB sind technische Beschreibungen und Ratschläge in Schrift 



und Bild, egal ob öffentlich zugänglich oder persönlich erteilt, ebenso wie mündliche und 
fernmündliche Beantwortung von Anfragen aller Art. 
(19) Auskünfte und Beratungen durch CI über die Verwendungsmöglichkeiten und Behandlung der 
Ware oder die Art ihrer Weiterverarbeitung und die dazu verwendbaren Materialien erfolgen nach 
bestem Wissen, sind grundsätzlich unverbindlich. Eine Haftung seitens CI für erteilte Auskünfte 
und Beratungen besteht nicht. 
(20) Haftung des Auftraggebers 
1. Der Auftraggeber haftet in vollem Umfang für die Vollständigkeit und Richtigkeit der gelieferten 
Druckdaten, auch wenn Datenübertragungs- oder Datenträgerfehler vorliegen, diese aber nicht 
von CI zu verantworten sind. 
2. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrages Rechte Dritter, 
insbesondere Urheberrechte, verletzt werden. Der Auftraggeber stellt CI hiermit von allen 
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung frei. 
§ 13 ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG 
(1) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers (nachfolgend: 
Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung 
von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.  
Dies gilt ferner nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen groben Verschuldens, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Auftraggebers ist damit nicht verbunden. 
(2) Diese Regelung gilt für den Auftraggeber entsprechend. 
§ 14 EIGENTUMSVORBEHALT 
(1) CI behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. 
Bei Waren, die der Auftraggeber im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von ihm bezieht, 
behält sich CI das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Auftraggeber aus 
der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus 
gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn 
einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen 
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des 
Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt 
der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach Mahnung 
berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. 
(2) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt 
die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache 
wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender 
Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht 
dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947,948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, 
so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der 
Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon 
jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der 
anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen 
Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als 
Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.  
(3) Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware 
veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden 
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem 
Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag 
des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht 
die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die 
Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an dem 
Miteigentum entspricht. 
(4) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware 
nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und 
ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3 bis 5 auf den Verkäufer tatsächlich 
übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder 
Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. 
(5) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß 
Abs. 3-5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis 
keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber 
Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen 
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den 
Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen. 
(6) Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen 
Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch 
notwendigen Unterlagen zu unterrichten. 
(7) Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des lnsolvenzverfahrens erlöschen das 
Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder der 
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder 
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des 
Insolvenzverwalters. 
(8) Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- 
und Teilzahlungen) um mehr als 10%, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder 
Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet. Mit Tilgung aller Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen 
Forderungen auf den Käufer über. 
§ 15 GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDES RECHT 
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und 
Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit 
der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches 
Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den 
Käufer an seinem Sitz zu verklagen.  
(2) Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
§ 16 SALVATORISCHE KLAUSEL 
(1) Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In allen Fällen der Unwirksamkeit einer 
Bestimmung gilt, dass diese unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen ist, die dem 
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen am nächsten kommt. 
 
Stand : August 2007 


